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Recurve-Bogen Mietvertrag 
  

Um interessierten Anfängern den Zugang zum Bogensport zu ermöglichen, bietet der Bogensportclub 

Glauchau e.V. aktiven Mitgliedern einen Bogen zur Miete an.  Der Mietpreis beträgt 30,00 EUR für die 

Mietdauer von 6 Monaten.  

 

Holzbögen dürfen grundsätzlich nur mit einer Dacronsehne geschossen werden. Bitte lesen Sie vor der 

Unterschrift unbedingt die auf der Rückseite aufgeführten Mietbedingungen! Durch Ihre 

Unterschrift unter dem Vertrag erkennen Sie diese an. Die Mietbedingungen sind Bestandteil 

des Vertrages.   

 

Vermieter:  Bogensportclub Glauchau e.V.  

 

Angaben des Mieters 

Name  Telefon-Nr.  

Vorname  E-Mail-Adresse  

Straße, Hausnummer  PLZ, Wohnort  

 

Angaben zum Bogen  

Griffstück Nr.: Wurfarm-Nr.:  Bogenständer  Bogentasche 

 Visier  Button  Stabilisation  Fingerschutz 

 Pfeile  Armschutz   

 

 Sonstiges 

 

Mietbeginn: ……………………   

 

Glauchau,  den ……………………      

 

 

Unterschrift  

Bogensportclub Glauchau 

 

 

 

Unterschrift  

Mieter 
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Bogen-Mietbedingungen 
  

Unsere Mietbedingungen, die jeder Mieter mit seiner Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich die  Unterschrift des 

gesetzlichen Vertreters), unter dem Mietvertrag anerkennt und die unmittelbar  Bestandteil des Vertrages werden, 

lauten wie folgt:  

 

1. Die Mietdauer beträgt, soweit nichts anderes vereinbart wurde sechs Monate ab Ausgabe des Bogens. Der Vertrag 

verlängert sich automatisch um weitere sechs Monate, sofern er nicht von einer der beiden Parteien spätestens drei 

Wochen vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird. Die Kündigung bedarf keiner Angabe von Gründen. Ein Austritt 

aus dem Verein beendet diesen Mietvertrag sofort, der Ausrüstung ist in diesem Fall umgehend an den Verein zurück 

zu geben.  

 

2. Der vereinbarte Betrag ist zu Beginn des Vertragszeitraumes fä1lig. Der Vermieter stellt dem Mieter für den jeweiligen 

Betrag eine Rechnung. Der Vermieter behält sich das Recht zur fristlosen Kündigung für den Fall vor, dass der Mieter 

mit einer Zahlung des vereinbarten Betrages drei Wochen in Verzug geraten ist. Es besteht kein Anspruch auf 

Rückzahlung der Vergütung bei einer Beendigung des Mietverhältnisses aufgrund des Vereinsaustritts.   

 

3. Der Mieter hat den Mietgegenstand auf offensichtliche Mängel oder Beschädigungen in zu untersuchen und solche 

umgehend dem Vermieter anzuzeigen.  

 

4. Der Mieter hat auf seine Kosten die Rückgabe des Mietobjektes zu übernehmen. Wird das Mietobjekt per Post etc. 

versandt, hat der Mieter dafür Sorge zu tragen, dass alle Kosten inkl. der Zustellgebühren beglichen sind. Der Mietbogen 

ist für den Rückversand zu versichern. Bei nicht rechtzeitiger Rücksendung kann der Vermieter Nutzungsentschädigung 

und ggf. Schadenersatz verlangen.   

 

5. Veränderungen jeder Art am Bogen sind ohne ausdrückliche Genehmigung des Vermieters nicht zulässig.  

 

6. Der Mieter haftet für Verlust, Beschädigung etc. der Mietsache während der Mietzeit. Dem Mieter obliegt der Beweis, 

dass ein Verschulden nicht vorgelegen hat.   

 

7. Der Mieter ist nicht berechtigt, den Mietgegenstand während der Mietzeit an Dritte weiterzugeben.   

 

8. Als Sicherheit ist ein Betrag in Höhe von 0,00 € zu Händen des Vermieters zu leisten. Der Betrag wird spätestens 

zwei Wochen nach unbeanstandeter Rückgabe rückerstattet.   

 

9. Abweichungen vorn Vertrag, nachträgliche Änderungen etc. bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen 

Niederlegung.   

 

10. Wenn und soweit eine der Bestimmungen des Vertrages gegen zwingende gesetzliche Vorschriften verstößt, tritt 

an ihre Stelle die entsprechende gesetzliche Regelung. Die Wirksamkeit der verbleibenden Bestimmungen des 

Vertrages ist hiervon nicht betroffen.   

 

11. Erfüllungsort für beide Parteien ist Glauchau   

 

12. Sonstige Vereinbarungen:   


